
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs) 

der CAD-Architektur Friedl/Grewe GbR (vertreten durch die geschäftsführen-

den Gesellschafter Dipl. oec. Bruno Friedl und Dipl.-Ing. Sabine Grewe, im 

Folgenden CAD-Architektur genannt, Stand: Januar 2004 

 

1. Geltungsbereich/Eigentumsvorbehalt 

Lieferungen, insbesondere der Softwareeigenentwicklung pep EVENT sowie 

Dienstleistungsaufträge der CAD-Architektur werden zu nachfolgenden Kondi-

tionen erfüllt. Abweichende Regelungen bedürfen der Schriftform. Angebote 

sind stets freibleibend und werden erst per Auftragsbestätigungen verbindlich. 

Angegebene Preise sind, falls nichts anderes erwähnt ist, Nettopreise, und 

enthalten somit keine Mehrwertsteuer. Die bestellten und gelieferten Waren, 

erbrachten Dienstleistungen und übertragenen Lizenzen bzw. Nutzungsrechte 

derer, bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der CAD-Architektur. 

Dies bezieht ebenfalls Rechte an sog. geistigen Eigentum mit ein. 

 

2. Lieferungen/Leistungen/Zahlungen 

Lieferungen gelten ab Firmensitz (derzeit Bremen), wobei die Lieferfristen, 

soweit nichts anderes vereinbart worden ist, als annähernd und unverbindlich 

zu betrachten sind. Kann ein Teil eines vereinbarten Lieferumfangs aus Grün-

den, welche die CAD-Architektur nicht zu vertreten hat, nicht oder nicht recht-

zeitig geliefert werden, bleibt die übrige Lieferung davon unberührt. Die Zah-

lungen haben zum in der Rechnungsstellung angeführten Termin ohne Abzug 

zu erfolgen, sofern nichts anderes vereinbart ist, spätestens jedoch nach der 

gesetzlichen Frist von 30 Tagen. Vereinbarte Sonderkonditionen wie Boni, 

Skonti etc. müssen aus der Rechnungsstellung hervorgehen. 

 

3. Gewährleistungen/Garantie 

Es gilt die jeweils gesetzlich geltenden Garantie- und Gewährleistungspflich-

ten, falls nichts anderes angegeben. Die Garantie ist beschränkt auf alle un-

mittelbar an den ausgelieferten Teilen, im Wesentlichen der Installations-CD-

Rom für das Programm pep EVENT sowie des jeweiligen sog. Dongles auftre-

tenden Fehler und deckt den Umtausch und/oder die Reparatur der defekten 

Komponenten ab. Die CAD-Architektur garantiert das Funktionieren aller 

Komponenten einzeln und untereinander gemäß dem Stand der Technik.  

Das gelieferte Softwareprogramm entspricht dem jeweiligen Entwicklungs-

stand und ist mit gebotener Sorgfalt und Kenntnis erstellt worden. Die Ver-

tragspartner sind sich bewußt, daß es nach dem Stand der Technik nicht 



möglich ist, jeglichen Fehler der Software unter allen Anwendungsbedingun-

gen auszuschließen. Vorbehaltlich etwaiger ausdrücklicher zugesicherter Ei-

genschaften beschränkt sich die Gewährleistung der CAD-Architektur daher 

darauf, daß die Eigenschaften der Software allgemeinen Funktionalitäten ent-

sprechen. Sollten Programmfehler auftreten, sind diese direkt beim Lizenzge-

ber CAD-Architektur zu reklamieren. Für Softwareinstallationen übernehmen 

wir für die Lauffähigkeit des Programms dahingehend Garantie unter der Vor-

aussetzung, daß es sich nicht um Macintosh-Geräte handelt, da hier die Kom-

patibilität nicht gewährleistet ist. Für den Kunden erkennbare Mängel sind in-

nerhalb zwei Wochen nach Erhalt der Ware gegenüber CAD-Architektur zu 

rügen, anderenfalls sind Gewährleistungsansprüche des Lizenznehmers aus-

geschlossen. 

 

4. Lizenzbestimmungen 

Es gelten die Lizenzbestimmungen des Lizenzgebers CAD-Architektur gemäß 

nachfolgendem Lizenzvertrag sowie den Urheberschutzgesetzen. Dies sind im 

Wesentlichen, dass der Käufer (Lizenznehmer) von pep EVENT das einfache 

Nutzungsrecht für das Programm erwirbt. Das Eigentum und die Urheberrech-

te für die Software gehen dabei nicht auf den Lizenznehmer über. Die Nut-

zung der Lizenz kann auf mehreren Arbeitsplätzen erfolgen, allerdings nicht 

zur selben Zeit. Zur jeweiligen Freischaltung wird der im Lieferumfang enthal-

tene sog. Dongle benötigt. Die Programminstallation erfolgt durch die eben-

falls mitgelieferte CD-Rom und ist für eine unbegrenzte Anzahl an Arbeits-

platzinstallationen vorgesehen. Die Software darf vom Lizenznehmer weder 

ganz noch auszugsweise kopiert werden. Der Käufer darf an der Software 

keine Änderungen vornehmen oder durch Dritte vornehmen lassen. Der Li-

zenznehmer verpflichtet sich sicherzustellen, daß er, seine Mitarbeiter oder 

sonstige, seiner Weisung unterstehende Personen, die Zugang zum Pro-

gramm haben, alle Schutz- und Sorgfaltspflichten aus den Lizenzbestimmun-

gen einhalten. 

 

5. Lizenzvertrag für Software für Veranstaltungsplanung pep EVENT 

a. Vertragsgegenstand 

Die Lizenz berechtigt den Lizenznehmer, pep EVENT in maschinenlesbarer 

Form und den zum Gebrauch des Softwareprogramms notwendigen sog. 

Dongle zu nutzen. Der Lizenznehmer erhält somit ein einfaches Nutzungs-

recht (Einzellizenz), wobei die CD-ROM dem Anwender auf Dauer überlassen 

wird. Die CAD-Architektur bleibt Eigentümer der dem Lizenznehmer überlas-

senen Software pep EVENT und Inhaber aller Rechte an der Software. pep 



EVENT ist urheber- und wettbewerbsrechtlich geschützt. Gegenstand dieser 

Vereinbarung ist somit die Nutzung des auf der CD-ROM gespeicherten Soft-

wareproduktes pep EVENT. Der Anwender darf die Software nur soweit ver-

vielfältigen, als die Vervielfältigung für die Benutzung der Software notwendig 

ist. Hierzu zählen die Installation der Software vom Originaldatenträger auf 

den Massenspeicher der eingesetzten Hardware sowie das Laden des Pro-

gramms in den Arbeitsspeicher. Darüber hinaus darf der Anwender keine Ko-

pien anfertigen. Dies gilt auch für die Anfertigung von Sicherheitskopien.  

 

b. Schutz der Software 

Der Anwender darf die Software auf jeder ihm zur Verfügung stehenden 

Hardware einsetzen.  

Es ist dem Erwerber bzw. dem Anwender nicht gestattet,  

- das Produkt (CD-Rom und Dongle) oder Teile dessen an Dritte zu überge-

ben oder Dritten zugänglich zu machen 

- die auf dem Produkt enthaltene Software abzuändern, zu übersetzen, zu-

rückzuentwickeln, zu dekompilieren oder zu deassemblieren 

- abgeleitete Werke zu erstellen oder das schriftliche Material zu vervielfälti-

gen, es zu übersetzen, abzuändern oder vom schriftlichen Material abgeleite-

te Werke zu erstellen 

- das Produkt zu gewerblichen Zwecken zu nutzen, die nicht ausdrücklich 

gestattet sind 

Verletzungen des Urheberrechtes können von der CAD-Architektur zivilrecht-

lich verfolgt werden, insbesondere zur Durchsetzung etwaig zustehender 

Schadensersatzansprüche. Der Lizenznehmer verpflichtet sich, das Pro-

gramm sowie die Dokumentation nur entsprechend des Vertragsinhalts zu 

nutzen. Gleiches gilt für sämtliche ihm zugänglich gewordene Verfahrens-

techniken und Know how. Der Lizenznehmer steht auch dafür ein, daß seine 

Mitarbeiter sich an die vorstehenden Verpflichtungen halten. 

 

c. Gewährleistung 

pep EVENT ist eine erprobte Software und auf Funktionstüchtigkeit bei sach-

gemäßer Anwendung überprüft. Die CAD-Architektur übernimmt jedoch keine 

Gewähr dafür, daß die Software den spezifischen Anforderungen des Lizenz-

nehmers entspricht. Die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bleibt 

bestehen. Ansprüche des Lizenznehmers, insbesondere Schadensersatzan-

sprüche wegen Mangel oder Mangelfolgeschäden, auch aus positiver Ver-

tragsverletzung oder anderem Rechtsgrund sind ausgeschlossen, es sei 

denn, der CAD-Architektur kann Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last gelegt 



werden. Die Gewährleistung der CAD-Architektur entfällt, wenn die Datenträ-

ger beschädigt werden oder in einem defekten Computer genutzt worden 

sind. 

 

d. Sonstige Bestimmungen  

Die Rechte und Pflichten des Lizenznehmers sind weder abtretbar, noch ver-

äußerlich. Der Anwender darf die Software (CD-Rom und/oder Dongle-

Aufsatz) nicht an Dritte verleihen, veräußern oder verschenken (Weitergabe). 

Die Änderung, Rückübersetzung des überlassenen Programmcodes in andere 

Codeformen (Dekompilierung) sowie sonstige Arten der Rückerschließung der 

verschiedenen Herstellungsstufen der Software (Reverse-Engineering) sind 

unzulässig. Urhebervermerke, Seriennummern sowie sonstige, der Pro-

grammidentifikation dienende, Merkmale dürfen auf keinen Fall entfernt oder 

verändert werden. Die CAD-Architektur weist darauf hin, daß es nach dem 

Stand der Technik nicht möglich ist, Computersoftware so herzustellen, daß 

sie in allen Kombinationen und Anwendungen fehlerfrei arbeitet. Vertragsge-

genstand ist daher nur eine im Sinne der Beschreibung grundsätzlich brauch-

bare Software. Für Richtigkeit und Vollständigkeit des auf dem Produkt ent-

haltenen Datenbestandes übernimmt die CAD-Architektur keine Haftung, auch 

nicht für Schäden, die aus der Nutzung des Produktes, wie z.B. Datenverlust 

resultieren. Durch die Benutzung der pep EVENT stimmt der Lizenznehmer 

den Bestimmungen des Lizenzvertrages sowie den AGBs der CAD-Architektur 

zu. Benutzen Sie dieses Produkt nicht, bevor Sie die folgenden Bestimmun-

gen und Bedingungen sorgfältig gelesen und Ihnen zugestimmt haben. Wenn 

Sie mit den Bestimmungen dieses Vertrages nicht einverstanden sind, geben 

Sie das Produkt und die begleitenden Gegenstände umgehend zurück. Von 

der CAD-Architektur vorgenommene Verbesserungen und Weiterentwicklun-

gen von pep EVENT fallen ebenso unter diese Vereinbarung. Die CAD-

Architektur ist nicht verpflichtet, für kostenlosen Ersatz des Dongles bei Ab-

handenkommen beim Lizenznehmer zu sorgen. 

 

Software-Anforderungen: pep EVENT läuft auf den Betriebssystemen Win-

dows 95/98/2000/NT/ME/XP 

Hardware-Anforderungen, gemeint sind minimale Hardware-Voraussetzungen: 

PC mit Pentium Prozessor, 512 MB RAM, 400 MB Festplattenspeicher, Gra-

fikmonitor und 8 MB Graphikkarte (Minimum VGA 1.024 x 768 Pixel), Maus  

Empfohlene Hardware-Voraussetzungen: 

PC mit Pentium Prozessor, 1.024 MB RAM oder mehr (abhängig von der zu 

bearbeitenden Zeichnungsgröße), 1 GB Festplattenspeicher (oder mehr), 



Hochauflösender Grafikmonitor (1.024x768 Pixel oder höhere Auflösung, mit 

17-Zoll Bildschirm-Diagonale oder höher), 32 MB AGP-Grafikkarte mit O-

penGL-Treiber Maus oder Grafiktablett.  

Hinweis: Das Grafiktablett muß Summagraphics-kompatibel und der Hersteller 

des Tabletts muß einen passenden 32 bit WINTAB-Treiber zur Verfügung 

stellen. 

 

6. Haftung/technische Veränderungen 

Die CAD-Architektur übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch den 

Einsatz der gelieferten Software bzw. durch die Anwendung des Programms 

entstehen. Ebenso ist eine Haftung für entgangenen Gewinn, für Schäden an 

gespeicherten Daten oder deren Verlust sowie für andere mittelbare Schäden 

bzw. Folgeschäden ausgeschlossen. Technische Veränderungen am Pro-

gramm sind, insoweit sie der Produktverbesserung dienen, vorbehalten und 

können ohne Ankündigung durch CAD-Architektur vorgenommen werden, so-

weit sich der Preis nicht ändert. 

 

7. Salvatorische Klausel 

Sollten Bestimmungen dieser AGBs bzw. des Lizenzvertrages ganz oder teil-

weise ungültig sein, so werden die übrigen Bestimmungen dadurch nicht be-

rührt. In diesem Fall gilt dann vielmehr eine Bestimmung als vereinbart, die 

dem wirtschaftlichen Zweck der ungültigen Bestimmungen in rechtlich zuläs-

siger Weise am nächsten kommt. 

 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Ausschließlicher Gerichts-

stand ist der jeweilige Unternehmenssitz der CAD-Architektur, derzeit Bre-

men. 

© CAD-Architektur GbR, im Januar 2004 

 


